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RS OGH 1990/11/21 9ObA297/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1990

Norm

ArbVG §62 Z4

Rechtssatz

Die Wirksamkeit des Rücktrittes kann auf einen zukünftigen Termin festgelegt werden; damit kann selbst bei

vorzeitigem Ende der Betriebsratsfunktion eine betriebsratslose Zeit verhindert werden. Vorschriften, welche die

Gestaltungsfreiheit des Betriebsrates in dieser Hinsicht einengen, fehlen.
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